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 Es besteht Maskenpflicht bis zur Sitzplatzeinnahme sowie 

beim Kommuniongang. Dabei können auch so genannte 

OP-Masken verwendet werden. 

 Die 3-G-Regel findet keine Anwendung, um niemanden 

vom Gottesdienst auszuschließen. Es bleibt bei der Ab-

standsregelung von 1,5 m (jenseits des eigenen Haus-

stands).  

 Der Gemeindegesang kann auch ohne Maske stattfinden. 

 

Als der aktuelle Pfarrbrief gedruckt wurde, waren diese Locke-

rungen noch nicht bekannt. Die oben erwähnten Regelungen 

haben daher Vorrang. 

 

 

 


